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Informationen nach Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

Amtsärztlicher Dienst 
 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung Ansprechperson 

 

Landkreis Vorpommern-Greifswald 

Der Landrat 

Feldstraße 85 a 

17489 Greifswald 

https://www.kreis-vg.de  

Gesundheitsamt / Amtsärztlicher Dienst 

Herr Steffen Hauck 

Telefon:  03834 / 8760 2452 

E-Mail:   steffen.hauck@kreis-vg.de 

 

Kontaktdaten der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten 

work and play computersysteme 

Friedrich-Engels-Ring 27 

17033 Neubrandenburg 

Telefon: 0395-7782864 

E-Mail: datenschutz@workandplay.de 

 

 

Zwecke der Datenverarbeitung: 

Das Gesundheitsamt ist Teil des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und nimmt eine Vielzahl von 

Aufgaben im Interesse der Gesunderhaltung des Einzelnen und der Bevölkerung wahr. Hierzu 

zählen unter anderem Gesundheitsförderung und -vorsorge, Umwelt- und Kommunalhygiene 

sowie Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor der Ausbreitung von Infektionskrankheiten. 

Im Amtsärztlichen Dienst werden in der Regel Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnisse und Be-

scheinigungen im Auftrag von Behörden (Bund, Länder, Städte oder ­Gemeinden), Gerichten 

oder anderen Institutionen erstellt. Basis ist eine amtsärztliche Untersuchung und Begutach-

tung. Dazu gehört die Anamnese (Erhebung der Krankengeschichte), die (teil-)körperliche Un-

tersuchung und gegebenenfalls weitere Tests und Laboruntersuchungen. Falls erforderlich, wird 

auf (aktuelle) medizinische Befunde zurückgegriffen. Diese können beim behandelnden ärztli-

chen Fachpersonal schriftlich angefordert werden, sofern die Entbindung von der ärztlichen 

Schweigepflicht erteilt wurde. Im Einzelfall wird das Gutachten nach Aktenlage erstellt. 

Bei den Untersuchungen erhobene Befunde werden darüber hinaus in anonymisierter Form für 

statistische Auswertungen genutzt. 

 

Kategorien personenbezogener Daten die verarbeitet werden: 

 Personendaten:  

Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Anschrift  

https://www.kreis-vg.de/
mailto:steffen.hauck@kreis-vg.de
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ggf. weitere freiwillige Kontaktdaten, z.B. Telefonnummer, für die Organisation der Untersu-

chungen 

 

 Gesundheitsdaten:  

Eigen- und Familienanamnese sowie Daten im Zusammenhang mit den Untersuchungen wie 

z.B. Hörvermögen, Blutdruck, Impfstatus (freiwillig)  

 

Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 

Art. 6 und / oder Art. 9 DSGVO in Verbindung mit: 

 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Mecklenburg-Vorpommern (ÖGDG 

M-V)  

 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG) 

 Gesetz zur Ausführung des Infektionsschutzgesetzes (IfSAG M-V)  

 Gesetz über die Vermittlung und Begleitung der Adoption und über das Verbot der Vermittlung 

von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz - AdVermiG) 

 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

 Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen (Gendiagnostikgesetz - GenDG) 

 Strafvollstreckungsordnung (StVollStrO) 

 Strafprozessordnung (StPO) 

 Bundesbeamtengesetz (BBG) und Beamtengesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesbeamtengesetz - LBG M-V)  

 Verordnung über kinder- und jugendärztliche sowie -zahnärztliche Untersuchungen (Schul-

gesundheitspflege-Verordnung - SchulGesPflVO M-V) 

 Verordnung über die nähere Ausgestaltung der Schulpflicht an allgemeinbildenden Schulen 

(Schulpflichtverordnung - SchPflVO M-V) 

 Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) 

 Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG) 

 Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verord-

nung - FeV) 

in den jeweils gültigen Fassungen. 

 

Wurden die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben – zusätzlich: 

Information aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls, ob 
sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen 

Die Daten können mit Entbindung der Schweigepflicht von den behandelnden Ärzten / Fachärz-

ten erhoben werden. Dabei handelt es sich um Krankenhausberichte, Rehabilitationsberichte, 

Laborbefunde, Röntgenbefunde und Röntgenbilder, Behandlungsberichte etc. Diese Daten sind 

nicht öffentlich zugänglich.  

 

Pflicht zur Bereitstellung (ja / nein)  
Wenn ja: Folgen bei Nichtbereitstellung der Daten durch die betroffene Person: 

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
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Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich vorgeschrieben um die ärztli-

chen Untersuchungen durchzuführen. Mögliche Folgen der Nichtbereitstellung bzw. Zurück-

haltung von personenbezogenen Daten sind: 

Das angeforderte Gutachten oder die beauftragte Stellungnahme kann nicht erstellt werden.  

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften und nach jeweiliger Erforderlichkeit:  

Die Daten werden auf gesetzlicher Grundlage an die beauftragenden Stellen übermittelt. Bei ein-

zelnen Tätigkeiten und bzgl. der elektronischen Datenverarbeitung wird das Gesundheitsamt 

durch IT-Dienstleister zur technischen Abwicklung sowie für die Betreuung der IT und Fachver-

fahren jeweils im Rahmen von Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) unter-

stützt. 
 

 

Empfänger in Ländern außerhalb der EU / des EWR (z.B. USA, Japan, Großbritannien)  

oder eine internationale Organisation 

(ja / nein) Wenn ja: an wen? 

Nein. Eine Übermittlung der Daten in Länder außerhalb der EU / des EWR oder an internatio-

nale Organisationen ist nicht geplant. 

 

Speicherdauer der Daten, bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer: 

Die personenbezogenen Daten werden entsprechend der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben der 

Aufbewahrungsfristen für Kommunalverwaltungen gespeichert. 

 

Information zu Betroffenenrechten  

Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Daten-

übertragbarkeit und Widerspruch bezüglich aller Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten 

weisen wir Sie an dieser Stelle ausdrücklich hin. Rechtsgrundlagen hierfür sind die Art. 15 ff. 

DSGVO. 

Beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung, können Sie 

diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

Bitte beachten Sie, dass Ihre Datenschutzrechte unter bestimmten Umständen gemäß gesetzli-

cher Vorschriften (z.B. zur Aufbewahrungspflicht von Daten oder bei Verfolgung von Straftaten 

oder Ordnungswidrigkeiten) eingeschränkt sein können. 

Zur Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die oben genannte Ansprechperson. 

Sie haben ferner das Recht Beschwerden beim Landesbeauftragten für Datenschutz zu erhe-

ben: www.datenschutz-mv.de. 
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Stand der Erklärung  

Juli 2024 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der gel-

tenden Datenschutzbestimmungen zu ändern. 
 

 


